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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

Organ des Ziircher Kantonalen Lehrervereins - Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL

50, JAHRGANG NUMMER 10/11 18, MAI 1956

Abindernng der Lehrerbildungsgesetze

In den kommenden Kapiteln wird die ziircherische
Lehrerschaft zur Vorlage des Regierungsrates iiber die
Abinderung der Lehrerbildungsgesetze Stellung nehmen
miissen. Der Kantonalvorstand empfiehlt den Mitgliedern
des ZKLV, dem Vorschlag der Kapitelsprisidentenkon-
ferenz zuzustimmen. Dieser entspricht in den Hauptpunk-
ten dem Beschluss der Delegiertenversammlung des

ZKLV zu dieser Gesetzesvorlage.
Der Kantonalvorstand

Schulsynode des Kantons Ziirich

KonferenzderKapitelsabgeordneten
Eine Massnahme gegen den Lehrermangel

Nachdem die Vorlage der Erziehungsdirektion vom
16. November 1955 (Entwurf des Regierungsrates) fiir
ein Gesetz iiber die Abinderung der Gesetze diber die
Aunsbhildung der Lebrkrifte der Volksschule noch im letz-
ten Schuljahr den Kapitularen zugestellt worden ist, wird
das Geschift nun vor Ende Juni in den Kapitelsversamm-
lungen zur Sprache kommen.

Um eine einheitliche Diskussionsgrundlage fiir die
sechzehn Schulkapitel vorzubereiten, berief der Synodal-
prasident E. Grimm deren Abgeordnete auf den Nachmit-
tag des 2. Mai zu einer Referentenkonferenz nach Ziirich
ein. An den Verhandlungen nahmen mit beratender
Stimme auch Herr Dr. Schlatter, Sekretir der Erziehungs-
direktion, die Herren Lehner und Prof. Straumann als
Erziehungsrite sowie die Herren Seminardirektoren Prof.
Guyer und Prof. Zulliger teil.

Nach dem eingehenden Referar von Herrn Erziehungs-
rat J. Binder und einer ausgedehnten Awssprache wurde
in einer Abstimmung konsultativen Charakters die Vor-
lage der Erziehungsdirektion vom 16. 11. 55 grundsitz-
lich abgelehnt, da sie darauf ausgeht, das «Gesetz tiber die
Ausbildung von Lehrkriften fiir die Primarschule» vom
3. Juli 1938 und das «Gesetz tiber die Ausbildung und
Priifung von Sekundarlehrern» vom 27. Mai 1881 auf un-
bestimmte Zeit grundlegend umzugestalten.

Dagegen fand der in den Grundziigen bereits an einer
ausserordentlichen Delegiertenversammlung diskutierte
Gegenvorschlag des Ziircher Kantonalen Lehrervereins,
der in leicht verdnderter Form allen Kapitularen zugestellt
werden soll, die Billigung der Kapitelsabgeordneten. Der
kluge Einigungsvorschlag trigt der Stellungnahme des Er-
ziehungsrates insofern Rechnung, als er sich auf zeitlich
befristete notrechtliche Erginzungen der bereits vorhan-
denen Gesetze beschrinkt.

Die Konferenz vom 2. Mai 1956 beantragt, die Giiltig-
keit der vorgesehenen Erginzungen zu den bestehenden
Lehrerbildungsgesetzen auf zehn Jahre zu befristen. Die
ins Abinderungsgesetz aufzunehmenden weiteren wich-
tigen Bedingungen bestehen darin, dass ausserkantonale
Lehrkrifte sich vor der Wahl in unseren Kanton iiber
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einen der ziircherischen Ausbildung méglichse gleichwer-
tigen Bildungsgang und eine mindestens einjihrige Be-
wihrung im Kanton Ziirich ausweisen miissen. Vor allem
im Hinblick auf diese eingebauten Sicherungen standen
die amtlichen Lehrervertreter trotz gewichtiger Gegen-
stimmen schliesslich unter dem Eindruck, die verabschie-
deten Thesen diirfren die Zustimmung der Kapitularen

‘finden, sofern sich diese bewusst bleiben, wie stark die

Behebung des derzeitigen ziircherischen Lehrermangels
vor allem von kantonalen Massnahmen auf weite Sicht,
wie Neuordnung des Stipendienwesens, Verbilligung des
Studiums, Werbung von geeigneten Anwirtern durch die
Lehrerschaft und Verbesserung der Besoldungs- und Pen-
sionsverhiltnisse, abhingt. VsV,

ZLiirch, Kant. Lehrerverein
Jahresbericht 1955

VII. Wichtige Geschifte

L Das Kantonale Wahlgesetz
(Siehe Jahresbericht 1953, Seite 31)

Am 4. Dezember 1955 nahm das Ziirchervolk mit
54 278 Ja und 53 532 Nein das neue Gesetz iiber die
Wahlen und Abstimmungen an, trotzdem die Sozialdemo-
kratische Partei die Verwerfungsparole herausgegeben
hatte. Diesem Gesetz kommce fiir die Lehrerschaft insofern
besondere Bedeutung zu, als darin die Wahl der Lehrer-
vertreter in die Schulbehorden und die Neu- und Bestiti-
gungswahlen der Volksschullehrer neu festgelegt sind. Die
wichtigsten Paragraphen lauten:

§ 125: Die Kirchensynode wahlt auf Amtsdauer finf Micglieder
des Kirchenrates, die Schulsynode zwei Mitglieder des Erzie-
hungsrates. Die Schulkapitel wahlen die durch sie zu ernennen-
den Mitglieder der Bezirksschulpflegen.

§ 114:Die Stimmberechtigten der Gemeinden wahlen die Volks-
schullehrer aus der Zahl der Wahlfihigen.
Fiir das Verfahren gelten die Vorschriften dieses Gesetzes
tber die Urnenwahlen oder die Wahlen in geschlossener Ver-
sammlung.

§ 115: Jede Wahl erfolgt auf Grund einer Ausschreibung. Die
Schulpflege kann den Stimmberechtigten auch einen Lehrer
zur Wahl vorschlagen, der sich nicht gemeldet hat.

Die Stimmberechtigten sind an den Vorschlag der Schul-
pflege nicht gebunden. Sie konnen aber ausser den von ihr
empfohlenen nur solchen Kandidaten stimmen, die sich ange-
meldet haben.

§ 117: Die Bestatigungswahlen der Volksschullehrer und der
Pfarrer werden durch den Regierungsrat angeordnet und durch
die zustindigen Schulpflegen und Kirchenpflegen vorbereitet.
In den Stadten Ziirich und Winterthur tritt fiir die Lehrer-
wahlen an Stelle der Schulpflegen der Stadtrat.

Die Schulpflegen und die Kirchenpflegen konnen den Er-
lass der erforderlichen Bekanntmachung dem Gemeinderat
ibertragen.

§ 118: Die Namen aller in die Bestatigungswahl fallenden Leh-
rer und Pfarrer werden auf den Wahlzettel gedruckt. Der An-
trag der Schul- oder Kirchenpflege, der auf Bestitigung oder
Nichtbestatigung lauten muss, wird auf den Wahlzettel ge-
druckt.

Will der Wahler die Bestitigung eines Lehrers oder Pfarrers
ablehnen, so hat er dessen Namen durchzustreichen. Strei-
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chungen werden als Neinstimmen, unverinderte Linien als
Jastimmen gezahlt.

Die Stimmen, die den Namen einer auf dem gedruckten
Wahlzettel bereits aufgefithrten Person wiederholen, sind un-
giltig, ebenso Stimmen, die auf andere als auf dem Zettel
aufgefiihrte Personen fallen.

Die absolute Mehrheit der Ja- und Neinstimmen ent-
scheidet.

Nur durch die intensive Aufklirungsarbeit des Kan-
tonalvorstandes und verschiedener Kollegen konnte in
diesem Gesetz auch fiir die Bestitigungswahlen in den
Gemeinden mit iiber 10 000 Einwohnern die reine Volks-
wahl beibehalten werden, da ja der Regierungsrat in sei-
nem Antrag in diesen Gemeinden die Bestitigungswahl
weitgehend der Schulpflege iibertragen wollte. Mit der
Bestatigung der Lehrer in ihrem Amt durch das Volk in
allen Gemeinden wurde ein wertvoller Grundsatz unserer
ziirccherischen Volksschule erneut gesetzlich verankert.

M. EntschidigungandiePrisidenten

wund Abtuare der Bezirksschul-

pflegen
(Jahresbericht 1954, Seite 32)

Wenn im Berichtsjahr Paragraph 52 der Besoldungs-
verordnung fiir die Beamten und Angestellten, wo die
Entschadigungen fiir die Prasidenten und Aktuare der Be-
zirksschulpflegen festgesetzt sind, nicht im Sinne der
Wiinsche der Lehrerschaft geindert werden konnte, so be-
schloss doch der Regierungsrat, die im Bezirk Ziirich un-
haltbar gewordenen Zustinde dadurch zu bessern, dass er
die Ernennung eines zweiten Aktuars bewilligte. Hoffen
wir, § 52 werde nun bei der bevorstehenden Besoldungs-
revision den neuen Verhiltnissen angepasst, indem die
Entschidigungen fiir die Prisidenten und Aktuare der
Bezirksschulpflegen getrennt aufgefiihrt und angemessen
erhoht werden.

N. Wahl eines Didaktiklehrers fir
deutsche Sprache am Kantonalen
Oberseminar

(P.B. Nr.5/6, 1955 und Nr. 3, 1950)

Im Frithjahr vor den Neuwahlen in den Kantonsrat er-
hob sich in der Presse eine heftige Diskussion iiber die
Wahl eines Didaktiklehrers fiir deutsche Sprache am
Kantonalen Oberseminar. Der Kantonalvorstand befasste
sich auf Wunsch der Sektion Ziirich des ZKLV und ein-
zelner Stufenkonferenzen mit dieser Angelegenheit.

K. Ketterer reichte dann am 7. Februar 1955 im Kan-
tonsrat eine Motion ein. Der Kantonalvorstand unterzog
die ganze Angelegenheit einer eingehenden Priifung, die
in diesem Berichtsjahr zufolge anderweitiger starker In-
anspruchnahme nicht mehr abgeschlossen werden konnte.

O.Lehrerbildung, Postulat Bram
(Jahresbericht 1954, Seite 31)

Die kantonsritliche Kommission, welche zur Vorbera-
tung dieses Postulates eingesetzt worden war, beantragte
dem Rat dessen Abschreibung. Das Postulat verlangte eine
wirksamere Verbindung zwischen Unterseminar und
Oberseminar durch eine bessere Ausrichtung des Unter-
seminars auf die beruflichen Bediirfnisse des zukiinftigen
Lehrers (PB Nr. 3/4, 1955).

Der Regierungsrat vertrat die Auffassung, dass dieser
Forderung bei der heutigen Organisation der Lehrerbil-
dung schon geniigend Rechnung getragen sei. Er bewil-
ligte aber dem Evangelischen Seminar Unterstrass, den
Lehrplan dahin zu dndern, dass schon in der 3. Klasse des
Unterseminars mit der Ausbildung in Padagogik begon-

580

nen werden konne. Damit konnte das Postulat im Rat ein-
stimmig abgeschrieben werden. :

P. Diskussion nm den Erziebungsrat

a) Motion Zeller

Am 7. Mirz 1955 begriindete Kantonsrat K. Zeller,
Direktor des Evangelischen Seminars Ziirich-Unterstrass,
im Kantonsrat nachstehende Motion:

«Der Regierungsrat wird um Bericht und Antrag ge-
beten zu der Frage, ob es nicht im Interesse unseres Erzie-
hungswesens liege, die Zugehorigkeit eines Erziehungsrates
zu dieser Behorde auf hochstens drei Amtsdauern zu be-
schranken.»

In der Diskussion wurde verschiedentlich auf ein ge-
wisses Malaise hingewiesen, das gegeniiber dem Erzie-
hungsrat bestehe, anderseits wurde auch betont, der Mo-
tiondr spreche in eigener Sache, da er als Direktor des
Evangelischen Seminars Unterstrass mit dem Erziehungs-
rat nicht zufrieden sei. Der Rat beschloss dann mit 75 zu
59 Stimmen, die Motion nicht dem Regierungsrat zu
uberweisen.

Bei der Behandlung dieser Motion erstaunte die Hal-
tung des Herrn Erziehungsdirektors, der den Erziehungs-
rat, dessen Prisident er ist, trotz heftiger Angriffe nicht
in Schutz nahm. Aus seinem Schweigen musste geschlos-
sen werden, dass auch er die vorgebrachte Kritik am Er-
ziehungsrat billigte, was fiir jeden unverstandlich ist, der
weiss, wie sorgfiltig der Erziehungsrat arbeitet.

b) Motion Wagner

Am 20. Juni 1955 wurde folgende Motion von Kan-
tonsrat Wagner dem Regierungsrat iiberwiesen:

«Der Regierungsrat wird um Bericht und Antrag zu
der Frage ersucht, ob nicht im Interesse unseres Erziehungs-
wesens eine Reorganisation des Erziehungsrates zu emp-
fehlen sei. Insbesondere sollen dabei uberpriift werden:

1. Erweiterung der Mitgliederzahl u. a. zwecks standiger Be-
riicksichtigung der Volks-, Mittel- und Hochschule;
. Wahlverfahren;
. Bessere Beriicksichtigung der Fragen der Volksschule und
der allgemeinen pidagogischen Probleme;
. Berichterstattungspflicht.»

Aus der Begriindung des Motionirs ging hervor, dass
er wiinschte, der Erziehungsrat sollte ausgebaut werden.
Der Motionir verlangte eine bessere Verbindung zwischen
den Schulen aller Stufen und dem Erziehungsrat, eine Ent-
lastung und Neuverteilung der Kompetenzen, damit er
heute, «in einer Zeit des pidagogischen Umbruchs», in
einer Zeit der gesetzlichen und organisatorischen Umge-
staltung unserer ziircherischen Volksschule, sich mehr den
padagogischen Fragen widmen konne (NZZ Nr. 1653
vom 30. 6. 55).

Die Antwort des Regierungsrates liegt noch nicht vor.

Der Kantonalvorstand befasste sich mit dieser Motion,
ohne abschliessend Stellung zu beziehen. Fiir heute moch-
ten wir hier nur zwei Punkte festhalten: 1. Der Erzie-
hungsrat muss unsere oberste kantonale Schulbehorde
bleiben und nicht ein «pddagogisches Krinzlein» werden;
2. Eventuellen Bestrebungen der Erziehungsdirektion, den
Erziehungsrat «zu entlasten», indem ihm Kompetenzen
weggenommen und in die Hinde der Sekretire der Er-
ziehungsdirektion gelegt werden, konnten wir kaum zu-
stimmen.

ASER %]
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Q. Pestalozzianum Zirich
a) Riicktritte und Nenwablen

Noch 1954 sind Herr Prof. Dr. H. Stettbacher und
Fritz Brunner aus dem Pestalozzianum zuriickgetreten.
Beiden, Prof. Dr. H. Stettbacher, dem langjahrigen Leiter
und Forderer der ganzen Institution, und Fritz Brunner,
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dem verdienten Ausstellungsleiter und dem Forderer der
Jugendbibliothek, danken wir auch an dieser Stelle fiir all
die viele fiir unsere Schule geleistete grosse Arbeit, und
dem neuen Leiter, Hans Wymann, Sekundarlehrer, Zii-
rich, wiinschen wir fiir seine interessante Aufgabe vollen
Erfolg.

Auf Vorschlag der Delegiertenversammlung des ZKLV
wurden neu in die Stiftungskommission des Pestalozzia-
nums gewahlt: Hans Bram, PL, Wald (als Vertreter der
Kantonalen Schulsynode), und Walter Angst, PL, Ziirich
(als Vertreter des ZKLV).

b) Die pidagogische Arbeistsstelle

Am 6. Dezember 1954 hatte der Kantonsrat die Schaf-
fung einer Arbeitsstelle am Pestalozzianum zur Abkla-
rung praktischer Schulfragen beschlossen und einem Kre-
dit von Fr. 8000— zugestimmt. Der Stadtrat von Ziirich
bewilligte seinerseits einen Kredit von Fr. 5000.—. Als
Leiter dieser Arbeitsstelle wurde der neue Leiter des Pe-
stalozzianums, H. Wymann, gewahlt.

¢) Bibliothek iiber die Ziircherische Volksschule

Auf Antrag der Sektion Ziirich-des ZKLV vereinbarte
der Kantonalvorstand mit dem Leiter des Pestalozzianums,
dass im Pestalozzianum unter Aufsicht der pidagogischen
Arbeitsstelle eine Bibliothek iiber Gesetze, Erlasse, Be-
richte und Literatur iiber die ziircherische Volksschule ge-
schaffen werde. Mit der Durchfiihrung wurde die Sek-
tion Ziirich beauftragt.

R.Gesetz diber die Ausrichtung von
Kinderzulagen

Die Direktion der Fiirsorge iibergab den Personalver-
banden einen Entwutf zu einem kantonalen Gesetz iiber
die Ausrichtung von Kinderzulagen zur Vernehmlassung.
Der Kantonalvorstand entschied sich mehrheitlich gegen
die Vorlage, nachdem vorher auch eine Prisidentenkon-
ferenz in konsultativer Abstimmung die Vorlage mit gros-
sem Mehr abgelehnt hatte. Zur Ablehnung fiihrten die
grundsitzliche Befiirwortung des reinen Leistungslohnes
und dann auch die ungeniigenden Ansitze in der Vorlage,
wonach als Minimum erst vom dritten Kinde weg eine
monatliche Kinderzulage von Fr. 15— bis zum Alter von
16 Jahren ausbezahlt werden sollte. Als Mindestforderun-
gen wurden trotz Ablehnung der Vorlage aufgestellt und
der Fursorgedirektion mitgeteilt:

a) Auszahlung der Kinderzulage vom ersten Kind an;

b) Ausdehnung der Genussberechtigung in besonde-
ren Fillen (berufliche Ausbildung usw.) bis zum
20. Altersjahr;

c) parititische Zusammensetzung der Aufsichtsorgane
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

des ZKLV

Der Kantonalvorstand beschloss, im kommenden Jahr
versuchsweise einen Reisedienst des ZKLV einzurichten,
um den im ZKLV zusammengeschlossenen Kolleginnen
und Kollegen fiir ihre Weiterbildung und Feriengestal-
tung neue Maglichkeiten zu bieten: Zu diesem Zwecke
wurde ein auf ein Jahr befristeter Vertrag mit der Gesell-
schaft «Reisehochschule Ziirich», die unter der bewihrten
Leitung eines ehemaligen Kollegen steht, abgeschlossen.

S. Reisedienst

T. Revision der Verordnung iiber das
Absenzenwesen
Im Mirz 1955 nahm der Kantonalvorstand in einer
ausfiihrlichen Eingabe zu einem Vorentwurf der Erzie-
hungsdirektion zur Revision der Absenzenordnung iiber
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das Volksschulwesen Stellung. Es wiirde aber zu weit fiih-
ren, hier auf Details einzugehen. J. B.

U Kommission des Schweizerischen
Bundes fir Jugendliteratunr

An einer vom Jugendamt des Kantons Ziirich einbe-
rufenen Konferenz iiber das Problem der Bekimpfung der
Schundliteratur war neben Abgeordneten der verschieden-
sten Schulen, Jugendverbdnden, Schriftstellern und Ver-
lagshdusern auch der ZKLV vertreten.

A. Maurer, Hans Keller, Fritz Brunner, Elisabeth
Miiller und Hans Neumann sprachen sich iiber die Ein-
wirkung des Schundes auf ihren Tatigkeitsgebieten aus.
Gemeinsam wurde festgestellt, dass die Bekimpfung des
Schundes eine dringende Angelegenheit sei. Hans Sauer-
Iinder beleuchtete das Problem vom Standpunkt des Ver-
legers aus. Otto Binder zeigte, wie durch das SJW bereits
eine wirksame Bekimpfung der Schundliteratur beim
Schulkind eingesetzt hat. Fir die Schulentlassenen ist man
jetzt an der Arbeit, passende, attraktive Biicherreihen zu
schaffen. Neben diesen positiven Massnahmen wurde eine
Kommission eingesetzt, welche sich damit zu befassen
hatte, ob es wiinschenswert und mdoglich sei, dass der Ver-
trieb der Schundliteratur von Amtes wegen verboten
wiirde.

Anlisslich einer zweiten Konferenz stimmten die An-
wesenden dem Antrag der Kommission fiir eine Gesetzes-
bestimmung zu, wonach unsittliche und unmoralische Be-
einflussung Jugendlicher durch Literaturerzeugnisse straf-
rechtlich verfolgt werden sollte. L.

V.Darlebenskasse

Ein im Dezember 1952 einem Kollegen gewihrtes
Darlehen ist nun bis auf einen Restbetrag von Fr. 248.05
abgetragen. Neue Darlehensgesuche sind nicht einge-

gangen.

W.Unterstiitzungskasse

Die Unterstiitzungskasse wurde 1955 nicht bean-
sprucht. H. K.

VII. Zusammenarbeit mit andern Organisationen

Herzlich danken wir allen, die als Vertreter anderer
Lehrer- oder Berufsorganisationen im Berichtsjahr wieder-
um mit dem ZKLV in so kollegialer Weise zusammen-
arbeiteten. Thre wertvolle Mitarbeit ermoglichte es uns,
unsere Aufgaben zum Wohle von Schule und Lehrerstand
noch besser zu erfiillen.

1. Schweszerischer Lebrerverein

Durch die wertvollen Zusammenstellungen iiber die
Anstellungsbedingungen in andern Kantonen erhielten
wir wieder wertvolle Unterlagen fiir unsere Arbeit.

Im Berichtsjahr vergabte der Kanton Zirich der
Schweizerischen Lehrerwaisenstifrung Fr. 1829.45. In
sechs Fillen wurden aus dieser Stiftung dem Kanton Zii-
rich Unterstiitzungen von total Fr. 4100.— zugewiesen.
Aus dem Hilfsfonds wurden zwei Gaben von zusammen
Fr. 700.— zugesprochen. Vier Mitgliedern konnte mit
Fr. 1400.— aus der Kasse der Kur- und Wanderstationen
geholfen werden.

2. Lebrerverein Ziirich (LVZ)
Lebrerverein Winterthur (LVW )

Verschiedene Geschifte konnten auch dieses Jahr wie-
der in gemeinsamer Zusammenarbeit mit den beiden
stidtischen Lehrerorganisationen erledigt werden. Je gros-
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ser die beiden Stidte werden, um so mehr Arbeit haben
unsere beiden stiadtischen Lehrerorganisationen zu bewil-
tigen. und um so eher ist auch immer wieder eine enge
Fihlungnahme mit der kantonalen Organisation not-
wendig. J--B.

Gesetz zur Festsetzung
der Besoldungen der Pfarrer
und Lehrer

Montag, den 7. Mai 1956, verabschiedete der Kantons-
rat in erster Lesung das Gesetz zur Festsetzung der Be-
soldungen der Pfarrer und Lehrer. Es hat, soweit es die
Volksschule betrifft, folgenden Wortlaut:

Art. 11

Die §§ 1 bis 9, 11, 12 und 21 des Gesetzes iiber die
Leistungen des Staates und der Gemeinden fiir die Besoldun-
gen und die Alters-, Invaliditdts- und Hinterlassenenfiirsorge
der Volksschullehrer (Lehrerbesoldungsgesetz) vom 3. Juli
1949 werden aufgehoben und durch folgende Bestimmungen
ersetzt:

§ 1. Die Besoldungen der Volksschullehrer werden durch
Verordnung des Regierungsrates festgesetzt.

§ 2. Das Grundgehalt und allfillige kantonale Zulagen
werden vom Staat unter Mitbeteiligung der Gemeinde auf-
gebracht.

Der Anteil des Staates wird nach Beitragsklassen abgestuft.
Die Einteilung der Gemeinden in Beitragsklassen erfolgt
durch Verordnung des Regierungsrates.

An die Grundgehilter sollen gesamthaft der Staat 70 7,
und die Gemeinden 30 % aufbringen.

§ 3. Die Gemeinden konnen Gemeindezulagen ausrich-
ten. Durch Verordnung des Regierungsrates werden hiefir
Hochstgrenzen festgesetzt. Sie dirfen ein Drittel des Grund-
gehaltes nicht iibersteigen.

Werden die Grundgehilter voriibergehend durch Teue-
rungszulagen erginzt oder durch einen Gehaltsabbau gekiirzt,
so wird die in Absatz 1 festgesetzte Hochstgrenze im gleichen
Verhiltnis erhoht oder herabgesetzt.

Als Gemeindezulagen gelten auch der Mietwert der dem
Lehrer zur Verfiigung gestellten Wohnung, weitere Natural-
oder Geldleistungen, soweit sie nicht ein angemessenes Ent-
gelt fiir besondere Arbeit darstellen. Kinderzulagen werden
nicht angerechnet.

Zur Vikariatsbesoldung diirfen keine Gemeindezulagen
ausgerichtet werden.

§ 4. Die Verordnungen zu den §§ 1, 2 und 3, Abs. 1,
unterliegen der Genehmigung des Kantonsrates.

Art. 111
Das Gesetz tritt nach Annahme durch die Stimmberech-
tigten am Tage nach der amtlichen Veréffentlichung des kan-
tonsritlichen Erwahrungsbeschlusses, mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1956 an, in Kraft.

Der Kantonalvorstand ist nach sorgfiltiger Priifung
der Vorlage zur Auffassung gekommen, sie entspreche
weitgehend dem einstimmigen Beschluss unserer Dele-
giertenversammlung (siehe PB Nr. 8/9, vom 27. April
1956). Es sind lediglich noch zwei Differenzen festzu-
stellen:

a) in der Festsetzung der Begrenzung der Gemeinde-

zulage und

b) im Nichteinbezug aller Sozialzulagen in eine be-

grenzte Gemeindezulage.

Unser Vorschlag, der Kantonsrat sei befugt, fir die
Gemeindezulagen eine Hochstgrenze festzusetzen, stiess
beinahe bei allen Fraktionen des Kantonsrates auf so ent-
schiedenen Widerstand, dass es der Kantonalvorstand fiir
klug halt, der in der Vorlage vorgesehenen Losung zuzu-
stimmen.

Der Kantonalvorstand bedauert, dass nicht alle Sozial-
zulagen ausserhalb der limitierten Gemeindezulage ge-
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stelle werden. Doch kam er zur Auffassung, auch dieser
zweite «Schonheitsfehler» der Vorlage miisse in Kauf ge-
nommen werden, da im ibrigen das Gesetz alle andern
Forderungen der Lehrerschaft erfiillt:

— Riickwirkung des Gesetzes auf den 1. Januar 1956,

— Festsetzung der Besoldungen durch Verordnung

" von Regierungs- und Kantonsrat,

— Einbau des vollen erhohten Grundgehaltes in die

Versicherung,

— Auszahlung von Kinderzulagen ausserhalb der be-

grenzten Gemeindezulage,

— Aufhebung der Lohnkiirzung um den Betrag einer

AHV-Rente nach dem 65. Altersjahr.

Zudem haben sowohl die Regierung wie auch die kan-
tonsritliche Kommission die Auffassung, die nenen Leh-
rerbesoldungen seien in der Verordnung so festzusetzen,
dass die vom Gemeinderat der Stadt Ziirich beschlossenen
Ansitze voll ausbezablt werden kinnen.

So sieht der Kantonalvorstand in dieser Gesetzesvor-
lage einen guten Kompromiss.

Dank der tiberaus speditiven und verstindnisvollen Ar-
beit der vorberatenden Kommission des Kantonsrates
wird das Gesetz noch anfangs Juli der Volksabstimmung
unterbreitet werden konnen. Die ordentliche Delegierten-
versammlung vom 16. Juni wird endgiiltig zur Vorlage
Stellung beziehen, und wir hoffen, sie werde den Antrag
des Kantonalvorstandes gutheissen, die Lebrerschaft miisse
sich voll und ganz fiir die Annahme dieses Gesetzes ein-
setzen.

Fiir den Vorstand des ZKLV,
Der Prasident: J. Baur.

Ziirch. Kant. Lehrerverein
Protokoll

der ausserordentlichen Delegiertenversammlung.
Samstag, den 4. Februar 1956, 14.30 Ubr, im Horsaal des
Zoologischen Institutes der Universitit Ziirich

Geschifte:

1. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversamm-
lung vom 21. Mai 1955

. Namensaufruf

. Mitteilungen

. Gesetz uber die Abinderung der Lehrerbildungs-
gesetze (Vorlagen des Erziehungsrates und des
Regierungsrates)

5. Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes

6. Allfilliges

Vorsitz: Jakob Baur, Prisident des ZKLV.

Prisident ]. Baur begriisst die anwesenden Delegierten
und erinnert sie daran, dass die letzte ausserordentliche
Delegiertenversammlung am 3. Marz 1949 stattgefunden
habe. Die Delegierten werden nur zu ausserordentlichen
Tagungen zusammengerufen, wenn dringende Geschifte
rasch behandelt werden miissen. Vor einer solchen Situa-
tion steht der ZKLV heute, da er zu wichtigen Besol-
dungsfragen und Problemen der Lehrerbildungsgesetz-
gebung Stellung nehmen muss. Besonders Lehrerbildungs-
fragen gaben seit jeher Anlass zu lebhaften Diskussionen.
Die heute im Vordergrund stehenden Hauptgeschifte
hangen mit einem Zustand, welcher weder der Lehrer-
schaft noch den Behorden und Eltern Freude bereitet, zu-
sammen. Um dem seit Jahren fiihlbaren Lehrermangel zu
begegnen, werden Losungen gefunden werden miissen, die
nicht nur in quantitativer, sondern viel mehr noch in qua-
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litativer Hinsicht befriedigen miissen. Ein Mittel, dem
Lehrermangel zu begegnen, ist sicher die Neuordnung der
Besoldungen; doch wird dies allein kaum gentigen.

Prisident J. Baur hofft, die Delegierten mogen nach
reiflicher Priifung aller Fragen Beschliisse fassen, die un-
serer Volksschule und dem Lehrerstande zum Wohle ge-
reichen, und erklirt die Delegiertenversammlung als er-
offnet.

1. Das Protokoll der ordentlichen Delegiertenver-
sammlung vom 21. Mai 1955, veroffentlicht in den Num-
mern 12/13 und 15/16, 1955, des «Pid. Beobachters»
wird stillschweigend genehmigt.

Als Stimmenzibler werden die Kollegen Siegfried,
Kiisnacht, und Moebius, Ziirich, gewahlt.

2. Der Namensaufruf ergibt die Anwesenheit von 93
Delegierten oder deren Stellvertreter, 2 Rechnungsreviso-
ren und 6 Mitglieder des Kantonalvorstandes, total 101
Stimmberechrtigte.

3. Marteilungen

a) In einer schrifdlichen Anfrage ersucht die Sektion
Uster den Kantonalvorstand um Auskunft iiber das An-
tragsrecht der Lehrer in den Sitzungen der Schulpflegen.
Der Kantonalvorstand wird das Schreiben an der diesjih-
rigen ordentlichen Delegiertenversammlung ausfiihrlich
beantworten. Die Delegierten werden aber jetzt schon
darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Kantonalvor-
stand immer wieder und in letzter Zeit vermehrt mit Be-
strebungen der Behorden zu befassen hat, welche die
Teilnahme der Lehrerschaft an Pflegesitzungen auf eine
Abordnung beschrinken wollen. Es sei wieder einmal dar-
an erinert, dass die Lehrer zur Teilnahme an den Pflege-
sitzungen gesetzlich verpflichtet sind. Auch an sogenann-
ten «Examensitzungen», an welchen die Visitatoren ihren
miindlichen Bericht abgaben, haben die Lehrer teilzu-
nehmen.

b) Dispensation von Juden und Sabbatisten an Sams-
tagen. Das von der Lehrerschaft gemdss § 316 des Un-
terrichtsgesetzes vom 23. Dezember 1859 geltend ge-
machte Vernehmlassungsrecht ist durch den Erziehungs-
rat und den Regierungsrat ausdriicklich anerkannt wor-
den. Damit gilt diese Streitfrage als erledigt.

Die Schulkapitel werden noch im ersten Quartal die-
ses Jahres zum Dispensationsproblem Stellung nehmen
konnen. Die am 8. Februar tagende Referentenkonferenz
wird die den Kapiteln vorzulegenden Thesen beraten und
entsprechende Antrige ausarbeiten.

¢) Reisedienst des ZKLV. Der Kantonalvorstand hat
im Bestreben, seinen Mitgliedern neben der Betreuung
gewerkschaftlicher und padagogischer Belange etwas
Neues zu bieten, mit der Organisation «Reisehochschule»
versuchsweise einen einjihrigen Vertrag abgeschlossen.
Es werden besondere Reisen fiir die Lehrerschaft durchge-
fihrt und den Mitgliedern des ZKLV Vergiinstigungen
eingerdaumt. Als Verbindungsmann zwischen der «Reise-
hochschule» und dem ZKLV amtet Kollege Ernst Maag,
SL, Ziirich. (Siehe auch Orientierung im «Pddagogischen
Beobachter» Nr. 4/56.)

4. Gesetz éiber die Abdnderung der Lebrerbildungsgesetze

Zur Diskussion und Beschlussfassung stehen die Vor-
lagen des Erziehungsrates vom 15. Oktober 1956, die-
jenige des Regierungsrates vom 16. November 1956 und
ein Vorschlag des Kantonalvorstandes, Erziehungsrat Ja-
kob Binder, SL, Winterthur, verweist in seinem Referat
zur Eintretensdebatte einleitend auf die Ausgangslage, die
zur Ausarbeitung der Vorlagen Anlass gab. Es ist der seit
Jahren bestehende Lehrermangel. Bekannt sind die Bestre-
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bungen im Kanton Betn, Leute aus andern Berufen zu
Lehrern umzuschulen. Auch im Kanton Ziirich versuchte
man Massnahmen zu treffen, durch Vereinfachung der
Bestimmungen fiir die Erteilung der Wahlfahigkeit Lehr-
krafte zu gewinnen. Der Erziehungsrat achtete dabei aber
stets darauf, nur tiichtige und gut ausgewiesene Kandida-
ten zu beriicksichtigen. Solche Sonderfille fihren aber im-
mer unvermeidlich zu Vergleichen mit den Kandidaten,
welche den gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungsgang
durchlaufen. Es diirfe auch bemerkt werden, der Mangel
an Lehrkriften werde von den Behorden, vor allem in der
Stadt Ziirich, zu tragisch genommen. Der Einsatz vieler
Verweser miisse sicher als unerfreulich bezeichnet werden,
doch werde davon in gleichem Masse auch die Landschaft
betroffen. Dieser Zustand veranlasste einzelne Schulpfle-
gen, Ausschau nach Lehrkriften ausserhalb des Kantons
zu halten. Sie finden oft Leute, die gewillt wiren, eine
Lehrstelle im Kanton Ziirich zu iibernehmen, die aber das
ziircherische Wihlbarkeitszeugnis nicht haben. Obschon
der Erziehungsrat bis an die Grenze des gesetzlich noch
Zulidssigen gegangen ist, machte er doch halt vor eigent-
lichen Gesetzesverletzungen. Auf das andauernde Drin-
gen einzelner Kreisschulpflegen der Stadt Ziirich erklirte
sich der Erziehungsrat im Herbst 1955 endlich bereit,
wihrend der Zeit des stirksten Lehrermangels einer auf
31. Dezember 1962 befristete Abdnderung des Lehrer-
bildungsgesetzes, welche gewisse Erleichterungen fiir die
Erteilung des Wihlbarkeitszeugnisses vorsieht, zuzustim-
men. Das Wesentliche an der erziehungsritlichen Vorlage
liegt in ihrer zeitlichen Beschrinkung. Die Pflegen haben
zudem jetzt schon die Moglichkeit, ausserkantonalen Ver-
wesern durch finanzielle Gleichstellung mit den gewihl-
ten Lehrkriften entgegenzukommen.

Die Vorlage des Regierungsrates will Abschnite 3 von
§ 7 des Lehrerbildungsgesetzes vom 3. Juli 1938 aufheben
und durch neue Bestimmungen ersetzen. Bis heute sind
zur Erlangung der Wahlfihigkeit als Primarlehrer die be-
standene Priifung, eine fiinfjahrige Niederlassung im
Kanton und die einjihrige Bewihrung im Schuldienst not-
wendig. Der Erziehungsrat soll ermichtigt werden, ein-
zelne dieser Erfordernisse ausnahmsweise erlassen zu kon-
nen. Eine Regelung in dhnlichem Sinne soll fiir die Sekun-
darlehrer geschaffen werden. J. Binder ist der Auffassung,
dass die regierungsritliche Vorlage dem Erziehungsrat
nicht wesentlich neue Kompetenzen einrdume.

Der Kantonalvorstand hat sich der Vorlage des Erzie-
hungsrates angeschlossen, verlangt aber zusitzlich bei An-
erkennung eines ausserkantonalen Lehrerpatentes «einen
der ziircherischen Primarlebrerausbildung gleichwertigen
Bildungsgang» sowie den Ausweis iiber mehrjihrige er-
folgreiche Praxis an der Primarschule. Aehnliche zusitz-
liche Forderungen werden fiir die Sekundarlehrerausbil-
dung gestelle. Die Inkraftsetzung der abgeinderten Be-
stimmungen konnte erst auf Frithjahr 1957 erfolgen. Die
Konferenz der Sektionsprisidenten hat dem Vorschlag des
Kantonalvorstandes mit 8 : 2 Stimmen zugestimmt.

Zur Priifung der Kandidaten, welche sich auf Grund
der neuen Bestimmungen um die ziircherische Wahlfihig-
keit bewerben wiirden, miisste eine neue Kommission, in
welcher die Lehrerschaft gebiihrend vertreten sein miisste,
gebildet werden, da die bestehende Lokationskommission
unmoglich diese zusitzliche Aufgabe bewiltigen konnte.

J. Binder ist der Auffassung, die vorgesehenen Ab-
inderungen des Lehrerbildungsgesetzes seien nur ein be-
scheidener Beitrag zur Behebung des Lehrermangels; der
richtige und erfolgversprechende Weg bleibe die attrak-
tivere Gestaltung der Besoldungen.
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Abschliessend hilt der Referent fest, der Erziehungs-
rat sei einstimmig der Auffassung, die vorgeschlagene
Lockerung der Bestimmungen diirfe auf keinen Fall eine
qualitative Verschlechterung der Lehramtskandidaten
bringen.

Prisident J. Baur erwihnt noch eine Umfrage bei den
Sektionen des SLV. Die Vertreter anderer Kantone im
Zentralvorstand des SLV befiirchteten keine grosse Leh-
rerflucht nach dem Kanton Ziirich. Allgemein herrsche
die Auffassung vor, die Kantone seien in Schulfragen
autonom und der Stand Ziirich habe somit keine Riick-
sichten auf seine Nachbarn zu nehmen.

Dr. W. Furrer, Kempttal, dussert seine schweren Be-
denken zu allen drei zur Diskussion stehenden Vorlagen.
Er wiinscht, die Lehrerschaft moge in keiner Weise zu
irgendeiner Lockerung der Bestimmungen Hand bieten.
Die Vorlagen stinden deutlich unter der Devise: «Gut ist,
was dem Kanton Ziirich niitzt.» Gesamtschweizerisch be-
trachtet, miissten die kleinen Kantone, vor allem Grau-
biinden, Glarus, St. Gallen usw., die Leidtragenden der
beabsichtigten Losungen sein. Vom Kanton Ziirich zu die-
sen Gebieten bestehe eben ein recht starkes wirtschaft-
liches Gefille. Der Prisident des biindnerischen Lehrer-
vereins, dem Dr. Furrer das Problem unterbreitete, sieht
fiir die Zukunfr grosste Schwierigkeiten fiir die Besetzung
der Lehrstellen in Graubiinden voraus. Der Kanton wiirde
allmihlich seine besten Lehrkrifte verlieren. Auch der
biindnerische Erziehungsdirektor von Planta habe erklirr,
wenn je der Kanton Ziirich dazu kime, die Bestimmungen
zur Erteilung der Wihlbarkeit zu lockern, so wiirde dies
fiir den Kanton Graubiinden eine Katastrophe bedeuten.
Dr. Furrer ersucht ‘die Delegierten, die Vorlagen abzu-
lehnen.

Hans Frei, Prasident der Sektion Ziirich, gibt bekannt,
die Sektion Ziirich habe anlisslich ihrer Versammlung
vom 30. Januar 1956 mit tiberwiegender Mehrheit die
Vorlagen abgelehnt. Neben den von Dr. Furrer genannten
Problemen verweist er auf die Schwierigkeit der Assimi-
lation ausserkantonaler Lehrkrifte. Die vorgesehene Ab-
inderung der Lehrerbildungsgesetze wiirde dem Erzie-
hungsrat sehr weitgehende Kompetenzen einrdumen. Nie-
mand konné aber heute voraussehen, wie der Erziehungs-
rat in zehn Jahren zusammengesetzt sei. Diese Behorde
konnte allzusehr ins Spannungsfeld der Parteipolitik ge-
raten. Die Lehrerschaft will aber gerade in Fragen der
Lehrerbildung Schule und Politik voneinander getrennt
wissen.

Max Schéirer, Zirich, geht auf die Ursachen der in
Intervallen wiederkehrenden Perioden des Lehrermangels
ein. Die in der Vergangenheit immer wiederkehrenden
wirtschaftlichen Notzeiten sorgten jeweilen wieder fiir
einen gentigenden Lehrernachwuchs oder fithrten gar zu
einem Ueberfluss. Eine zeitliche Verschiebung des Lehrer-
mangels oder -iiberflusses zu den Konjunktur- und Kri-
senzeiten sei durch die lange Ausbildungszeit fiir die
Lehrer bedingt. Das Missverhiltnis zwischen Angebot
und Nachfrage sei vor allem dem Umstand zuzuschreiben,
dass man fiir den Lehrerberuf eine Elite erwarte; in der
Gegenleistung aber, d. h. in Besoldung und Anerkennung
der beruflichen Stellung, wird dem nicht entsprochen.
Welche Moglichkeiten bestehen nun heute, dem Lehrer-
mangel wirksam zu begegnen? Zuerst einmal die Anpas-
sung der Lebensbedingungen an die Berufe, welche die
Leute vom Lehrerstand wegziehen. Leider sei heute weit-
gehend die Auffassung verbreitet, denjenigen besser zu
stellen, der iiber 40 bis 50 Tausendernoten zu befinden
habe, als den Lehrer, welchem man 40 bis 50 Menschen-
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kinder anvertraut. Obschon durch das Verschwinden der
Krisen aus dem Wirtschaftsleben einerseits keine kurz-
fristigen Losungen fiir das Problem des Lehrermangel ge-
sucht werden diirfen, ist anderseits nicht ein Einbruch
auf Dauer, wie es die regierungsritliche Vorlage vorsieht,
notig. Grundsitzlich sollen ausserkantonale Lehrkrifre die
ziircherischen Gemeinden nicht billiger zu stehen kom-
men als kantonale. Im Kanton Ziirich verlangt man mit
Recht eine umfassende Ausbildung des Lehrers, damit er
in allen Fichern unterrichten kann. Deshalb darf das ziir-
cherische Lehrerpatent als Ausweis fiir eine griindliche
berufliche Ausbildung gegeniiber dem Stimmbiirger ge-
wertet werden. Neben der heute schon bestehenden Mog-
lichkeit, ausserkantonalen Lehrkriften ausnahmsweise das
ziircherische Wihlbarkeitszeugnis auszustellen, sollten
noch vermehrt die eigenen Reserven ausgeschopft werden.
So sollte der Lehramtskurs fiir Absolventen anderer Mit-
telschulen als den Seminarien eine stindige Einrichtung
werden. Es wire auch zu priifen, wie weitabgelegenen
Gebieten vermehrte Ausbildungsmdglichkeiten geboten
werden konnten. Die Erziehungsdirektion moge einmal
eine genaue Statistik iiber die Einzugsgebiete der Absol-
venten der Seminarien vorlegen. Sollte die erziehungsrit-
liche oder gar regierungsritliche Vorlage durchdringen,
so miisste als Sicherungsbestimmung die Bedingung auf-
genommen werden, dass der Erziehungsrat die Erteilung
der Wihlbarkeit in den Ausnahmefillen nur einstimmig
oder mit mindestens fiinf Stimmen vornehmen darf.

A. Suter, Ziirich, teilt mit, wegen Zeitmangel habe das
Geschift im Zentralvorstand des SLV nur informativ be-
handelt werden koénnen.

R. Egli, Marthalen, stellt oft auch bei einheimischen
Lehrkriften Assimilationsschwierigkeiten in lindlichen
Verhiltnissen fest.

Prisident J. Baur ersucht um Verstindnis fiir die Hal-
tung des Kantonalvorstandes, der das Lehrerbildungspro-
blem in enger Verbindung mit der Besoldungsrevision
sieht. Er versuchte, die Vorschlige von Regierungs- und
Erziehungsrat nicht einfach abzulehnen, sondern durch
eine positive Haltung mitzuhelfen, die bestehenden
Schwierigkeiten zu meistern.

In der Detailberatung der einzelnen Vorlagen wird
ohne weitere Diskussion die Vorlage des Regierungsrates
vom 16. November 1955 einstimmig abgelehnt. Zur Vor-
lage des Erziehungsrates vom 15. Oktober 1955 werden
nochmals die Bedenken gegen allzu weitgehende Kompe-
tenzen fiir den Erziehungsrat und die Moglichkeit, dass
gewisse Kantone eine Masseneinwanderung gut ausgewie-
sener Krifte geradezu fordern konnten, gedussert. Diese
Vorlage wird mit iiberwiegender Mehrheit gegen einzelne
zustimmende Stimmen abgelehnt.

Der vom Kantonalvorstand ausgearbeitete Vorschlag,
welcher zusitzliche Sicherungen zur erziehungsritlichen
Vorlage vorsieht, gibt nochmals zu einer lebhaften Dis-
kussion Anlass.

Dr. P. Frey, Ziirich, begriindet abermals die ablehnende
Stellungnahme der Sektion Ziirich, die sich gegen einzelne
kleine Kompromisse aussprach und in simdichen mit der
Lehrerbildung zusammenhingenden Fragen von den
Grundsitzen nicht abweichen wolle. Man gebe vor allem
dem Druck eines einzelnen Kreisschulprisidenten nach
und gerate unter dem Drucke der Zeitnot allmihlich in
ein gefihrliches Lavieren. Dr. Frey ersucht die Delegier-
ten, die aus einer solchen Haltung sich ergebenden Kon-
sequenzen fiir die Zukunft zu bedenken und auch diese
Vorlage abzulehnen.

M. Schirer votiert ebenfalls fiir Ablehnung und stellt
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den Antrag, der Kantonalvorstand sei zu beauftragen,
Gegenvorschlige zu den Vorlagen des Erziehungsrates
und Regierungsrates zu studieren und vorzubereiten.
0. Meier, Pfaffikon, unterstiitzt diesen Antrag und freut
sich iiber die grundsitzliche Haltung der stadtischen Kol-
legen.

H. Schwarzenbach, Uetikon, erklirt auf Anfrage von
K. Graf, Biilach, im Kantonsrat kimen zuerst die Vor-
lagen iiber die Besoldungsrevision zur Behandlung. Der
Kantonsrat werde iiber eine Abinderung zu den Lehrer-
bildungsgesetzen beschliessen, gleich welche Stellung-
nahme die heutige Tagung auch einnehme. Deshalb wire
es verniinftig, dem Vorschlag des Kantonalvorstandes zu-
zustimmen, der auch im Rat etwelche Aussicht auf Erfolg
haben konnte. Dieser Vorschlag biete Gewzhr fiir eine
sorgfiltige Auslese der Kandidaten. Durch eine sture Ab-
lehnungspolitik schaffe sich die Lehrerschaft bei Volk
und Riten nur noch vermehrte Feindschaft.

R. Egli, Marthalen, verweist auf die auch im Bezirk
Andelfingen prekire Lage, wo gegenwirtig von 83 Lehr-
stellen deren 23 durch Verweser besetzt seien. In einer
Gemeinde hitte die Stelle schon linger als zehn Jahre
nicht mehr mit einer gewihlten Lehrkraft besetzt werden
konnen.

H. Kiser, Ziirich, bekennt sich zu der kleinen Minder-
heit der Sektion Ziirich, die dem Vorschlag des Kantonal-
vorstandes zustimmte, um innerhalb klar umrissener Be-
dingungen Hand zu einer Losung bieten zu konnen.

A. Zeizz, Ziirich, mochte eine Beschlussfassung der
Delegiertenversammlung aufschieben und der Gesamt-
lehrerschaft, welche in den Schulkapiteln zu den Vor-
lagen Stellung beziehen kann, die Entscheidung iiber-
lassen.

Nachdem M. Schirer seinen Antrag zuriickgezogen
hat, wird iz allen gegen acht Stimmen der von Prisident
J. Baur gestellte Vermittlungsantrag gutgeheissen, wonach
bei Annahme des Vorschlages des Kantonalvorstandes
noch weitere Moglichkeiten zu suchen, zu priifen und dem
Erziehungsrat und den Kapiteln vorzulegen seien. Dieser
Beschluss wird der Kapitelsreferentenkonferenz, welche
sich mit diesen Fragen zu befassen haben wird, als Emp-
fehlung der Delegiertenversammlung des ZKLV unter-
breitet werden.

5. Revision des Lebrerbesoldungsgesetzes

Um 17.15 Uhr kann der Prisident mit seiner Orien-
tierung zu diesem Geschift beginnen. Innerhalb der all-
gemeinen Situation der Besoldungsrevision fiir das kan-
tonale Personal nehmen die Pfarrherren und die Lehrer-
schaft insofern eine besondere Stellung ein, als die Fest-
setzung ihrer Besoldungen nach gesetzlicher Vorschrift
durch Volksabstimmung zu erfolgen hat. Neu in der all-
gemeinen Lohndiskussion ist nach anderthalb Jahrzehnten
Kampf um einen Awusgleich der Teunerung, der ja immer
mit erheblicher Verspitung erfolgte, die Forderung nach
einer Reallobnerbohung. Vergleiche mit der Entwicklung
der Lohne in der Privatwirtschaft zeigen ein stindiges und
sehr deutliches Zuriickfallen des offentlichen Personals.
Wihrend der Reallohngewinn von 1949—1954 in der
Privatwirtschaft bei den Arbeitern durchschnittlich 56 %o,
den Beamten und Angestellten noch 39 %o betrigt, steht
dieser Gewinn beim offentlichen Personal zwischen 3 %0
und 5 9,! Diese Entwicklung ist deutlich aus einer gra-
phischen Darstellung ersichtlich, welche im «Pidagogi-
schen Beobachter» Nr. 3/1956 verdffentlicht ist. (Wei-
teres Zahlenmaterial siehe auch «Pid. Beob.» Nr. 12, 13,
14, 17, 19 und 20/1955). Verschiedene Besprechungen
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zwischen dem Kantonalvorstand und der Erziehungs- und
Finanzdirektion sowie letzterer mit den Vertretern simt-
licher Personalverbinde, fiihrten zu den im «Pid. Beob.»
Nr.19/20, 1955, veroffentlichten Antrigen. Eine von der
Finanzdirektion noch ein wenig «frisierte» neueste Vor-
lage zeigt bei den mittleren Kategorien eine kleine Ver-
besserung. Im Maximum wiirden die Besoldungen um
8,9 bis 10,9 %o, im Minimum um durchschnittlich 5,5 %o
erhoht. Die Forderung der Personalverbinde auf 3 /o Er-
hohung der Maxima wurde von der Finanzdirektion nicht
akzeptiert. Bei Verwirklichung dieser Forderung konnten
auch die in der Stadt Ziirich vorgesehenen Reallohn-
erhohungen, fiir Primarlehrer 8,7 %/o, fiir Sekundarlehrer
8,6 /o, durchgefiihrt werden. Finanzdirektor Meier hat
weitere Verhandlungen mit den Personalverbinden abge-
lehng, so dass die Entscheidung nun beim Kantonsrat liegt
und die endgiiltige Regelung noch offen steht.

Im Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat
liegt noch kein Vorschlag iiber die Regelung der Versiche-
rungsfrage vor. Es besteht aber die Absicht, ab 1. Januar
1956 die neue Gesamtbesoldung zu versichern, auf Ein-
kaufsbeitrige fiir die erhohte versicherte Besoldung zu
verzichten, dafiir die Primie um 109 von 5 %o auf
5,5 %o fiir die Versicherten, fiir den Kanton von 7 %o auf
7,7 °/o zu erhdhen, die maximale Witwenrente auf 30 /o
des zuletzt vom Versicherten bezogenen Gehaltes festzu-
setzen und endlich den technischen Zinsfuss bei der BVK
von 31/z 9o auf 31/1 %/0 zu reduzieren. Sollte der Kantons-
rat den Begehren der Personalverbinde entsprechen, so
wire mit einer weiteren Erhohung der Versicherungspri-
mie um 0,1 % bis 0,29/o zu rechnen. Diese neuen Pri-
mien scheinen fiir den einzelnen tragbar; fiir die BVK
werden sie recht ertragreich ausfallen. Nicht unerwihnt
bleiben darf ein Schreiben des Arbeitgeberverbandes an
den Finanzdirektor, in welchem die vorgesehenen Real-
lohnerhohungen als unverantwortlich bezeichnet werden.
Die obetsten Behorden sicherten zu, dass die Lehrerschaft
mit dem iibrigen Personal gleichgestellt werden solle, d. h.
gleiche prozentuale Erhéhung riickwirkend auf den 1. Ja-
nuar 1956.

In Voraussicht der kommenden Revisionen hat der
Kantonalvorstand schon im Juli des vergangenen Jahres
Erziehungs- und Finanzdirektion ersucht, mit einer Ge-
setzesvorlage den Kantonsrat zu ermichtigen, die Besol-
dungen fiir Pfarrer und Lehrer in eigener Kompetenz fest-
zusetzen, wie dies fiir das iibrige Staatspersonal der Fall
ist. Leider dauerte es etwas lange, bis an zustindiger Stelle
die Einsicht dazu heranreifte, so dass erst am 14. Januar
1956 die regierungsritliche Vorlage: «Gesetz iiber die
Festsetzung der Besoldungen der Pfarrer und Volksschul-
lehrer vom . . .» bekanntgeworden ist. Man muss sich im
klaren sein, dass dieses Gesetz in der Volksabstimmung
auf Widerstand stossen kann, da es einen Abbau bestehen-
der Volksrechte und deren Delegation an eine Behdrde
bringt. Um sich im Abstimmungskampf mit etwelcher
Aussicht auf Erfolg einsetzen zu konnen, ist die Geschlos-
senheit innerhalb der Lehrerschaft unentbehrlich. Es muss
betont werden, dass es nicht in erster Linie um die Limi-
tierung der freiwilligen Gemeindezulage geht, sondern
um den Grundsatz, wer in Zukunft fiir die Festsetzung
der Besoldungen zustindig sein soll.

Der Kantonalvorstand hat einen Vorschlag ausgearbei-
tet, der in folgenden Punkten von der regierungsritlichen
Vorlage abweicht:

a) In Art. I, § 58: Streichung von Absasz 2: «Hat ein
Pfarrer neben der Besoldung Anspruch auf eine Alters-
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rente aus der eidgendssischen Alters- und Hinterbliebe-
nenversicherung, so wird die Besoldung um diesen Be-
trag gekiirzt.»

In entsprechender Weise muss aus dem Lehrerbesol-
dungsgesetz vom 3. Juli 1949 § 11 gestrichen werden.

b) In Art. II, § 3, Streichung von Absatz 3: «Als Ge-
meindezulage gelten auch der Mietwert der dem Lehrer
zur Verfiigung gestellten Wohnung, die Sozialzulagen
sowie weitere Natural- und Geldleistungen, soweit sie
nicht ein angemessenes Entgelt fiir besondere Arbeit dar-
stellen.»

¢) Art. II, § 3, Absatz 1, heisst: «Die Gemeinden kon-
nen nach freiem Ermessen Gemeindezulagen ausrichten.
Sie dirfen einen Drittel des Grundgehaltes nicht iiber-
steigen.» Fassung des Kantonalvorstandes: «Die Gemein-
den konnen nach freiem Ermessen Gemeindezulagen aus-
richten. Der Kantonsrat ist befugt, fiir diese Gemeinde-
zulagen eine Hochstgrenze festzusetzen.»

In der Festsetzung der Limitierung sucht der Kantonal-
vorstand einen Mittelweg zwischen den extremen Losun-
gen, einerseits die Limite im Gesetz festzulegen, ander-
seits dieselbe ginzlich aufzuheben. Er ist der Auffassung,
der Kantonsrat werde die richtigen Relationen finden.

Die Konferenz der Sektionsprisidenten hat dem Vor-
schlag des Kantonalvorstandes am 25. Januar 1956 ein-
stimmig zugestimmt. Er lautet:

Gesetz iiber die Festsetzung der Besoldungen der
Pfarrer und Volksschullehrer.
(Vorschlag des Vorstandes des ZKLV)

Art. I

§ 58 des Gesetzes betreffend die Organisation der
evangelischen Landeskirche des Kantons Ziirich vom
26. Oktober 1902/2. Februar 1919 in der Fassung vom
22. Mai 1949 wird aufgehoben und durch folgende
Bestimmung ersetzt:

§ 58. Die Besoldungen der Pfarrer und Pfarr-
verwesen werden durch Verordnung des Regie-
rungsrates festgesetzt. Diese Verordnung unter-
liegt der Genehmigung des Kantonsrates.

Der Kirchenrat ist berechtigt, Pfarrern kleiner
Kirchgemeinden ohne Gewihrung von Besoldungs-
zulagen zusitzliche Funktionen im Dienste der Lan-
deskirche zu tibertragen.

Arc II

Die §§ 1 bis 9, 12 und 21 des Gesetzes iiber die
Leistungen des Staates und der Gemeinden fiir die Be-
soldungen und die Alters-, Invaliditdts- und Hinter-
lassenenfiirsorge der Volksschullehrer (Lehrerbesol-
dungsgesetz) vom 3. Juli 1949 werden aufgehoben und
durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§ 1. Die Besoldungen der Volksschullehrer wer-
den durch Verordnung des Regierungsrates festge-
setzt.

§ 2. Die Grundgehilter und allfillige kantonale
Zulagen werden vom Staat unter Mitbeteiligung
der Gemeinden aufgebracht.

Der Anteil des Staates wird nach Beitragsklassen
abgestuft. Die Einteilung der Gemeinden in Bei-
tragsklassen erfolgt durch Verordnung des Regie-
rungsrates.

An die Grundgehilter sollen der Staat gesamt-
haft 70 °/o und die Gemeinden 30 %o aufbringen.

§ 3. Die Gemeinden konnen nach freiem Er-
messen Gemeindezulagen ausrichten. Der Kantons-
rat ist befugt, fiir diese Gemeindezulagen eine
Hochstgrenze festzusetzen.

Werden die Grundgehilter und Zulagen vor-
tibergehend durch Teuerungszulagen erginzt oder
durch einen Gehaltsabbau gekiirze, so wird auch die
kantonale Hochstgrenze der Gemeindezulage im
gleichen Verhilenis ergdnzt oder gekiirzt.

Zur Vikariatsbesoldung diirfen keine Gemeinde-
zulagen ausgerichtet werden.

§ 4. Die Verordnungen zu den §§ 1—3 unter-
liegen der Genehmigung des Kantonsrates.

Arc. III

Dieses Gesetz tritt nach Annahme durch die
Stimmberechtigten mit Wirkung ab 1. Januar 1956 in
Kraft.

Nachdem Prisident ]. Baur auf eine entsprechende
Anfrage mitgeteilt hat, es bestehe die Aussicht, fiir die
bei der BVK versicherte freiwillige Gemeindezulage die
gleiche Regelung zu treffen wie fiir das Grundgehalt,
schliesst er seine Orientierung mit der Bitte, die Dele-
gierten mochten dem Vorschlag des Kantonalvorstandes
ihre Zustimmung erteilen.

Da das Wort von den Delegierten nicht verlangt wird,
kann sogleich zur Abstimmung geschritten werden.

Der Vorschlag des Kantonalvorstandes wird einstim-
mig gutgehetssen.

6. Allfilliges

Prisident J. Baur ersucht die Sektionsprasidenten, dem
Kantonalvorstand bis spitestens 10. Mirz 1956 weitere
Vorschlige mit Begriindungen fiir Massnahmen zur Be-
hebung des Lehrermangels einzureichen. Mit dem Wun-
sche, alle Kollegen mochten fiir die von der heutigen Ta-
gung gutgeheissenen Vorlagen sich personlich bei der Be-
volkerung und in den Parteien einsetzen, um fiir den
Volksschullehrerstand zeitgemisse Anstellungsbedingun-
gen zu schaffen, schliesst der Prasident um 18.00 Uhr die

ausserordentliche Delegiertenversammlung.
Der Protokollaktuar:
- W. Seyfert.

Aus den Sitzungen des Kantonalyorstandes
34. Sitzung, 22. Dezember 1955, Ziirich (I1. Teil)

Auch auf einige im Zusammenhang mit der Revision
angemeldete Anderungen der Besoldungsverordnung
(wie AHV-Abzug bei den noch im Amte stehenden
Lehrern iiber 65 Jahren u. a.) wurde nicht eingetreten.

Uber eine allfillige Erweiterung des Mitgliederkreises
des ZKLV durch Aufnahme von Arbeits- und Haus-
wirtschaftslehrerinnen in den Verein gehen die Meinun-
gen innerhalb des Kantonalvorstandes noch ausein-
ander.

Der neu geschaffene Reisedienst soll nicht nur eine
Propagandastelle sein, sondern unseren Mitgliedern auch
eine gewisse Vergiinstigung bei der Teilnahme an
Reisen ermoglichen.

Einer Gemeindeschulpflege und den Bezirkssektionen
wird mitgeteilt, der Kantonalvorstand sei der Auffas-
sung, an die Examensitzungen mit den Visitatoren seien
auch die Lehrer bzw. Lehrervertreter in den Schulpflegen
einzuladen. BE

Redaktion des Pidagogischen Beobachters: Max Suter, Frankentalerstrasse 16, Ziirich 10/49
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Fiir Mitglieder des SLV

N EU' Auf Wunsch bequeme Zahlungserleichterungen.
s Mitgliederkarte bitte beim Kauf vorweisen. Nach-
tragliche Rabattbegehren kénnen nicht beriicksichtigt werden.

Die neuen, beliebten Pfister-Vorteile: Reisevergiitung bei
Kauf ab Fr. 1000.—, Gratislagerung, 10 Jahre vertragliche Garan-
tie, Franko-Haus-Lieferung, Umtausch lhrer alten Mébel ge-

gen neue,

Zirich - Basel -Bern-St, Gallen-Lausanne
Genf-Bellinzona - Winterthur-Zug- Luzern
Neuenburg - Fabrikausstellung Suhr.

5 /o Wo Sie also auch spater wohnen mégen,

tiberall haben Sie den beliebten und wert-

Rabatt vollen Pfister-Kundenservice in der Nahe!
bei | Mobel-Pfisterac

& Impart :
E.GROLIMUND AUTOMOBILE AG

600 Goldbrunnenstr.120  Ziirich  Tel. 352020

SFiiz Schulen !
Leihweise Abgabe von Diapositiven

in Schwarz und Farbig

Grosse: 8,510 cm gefasst

Diapositive von Landschaften, Blumen sowie von
Genreaufnahmen, z. B. Trachten, Volkstypen usw. Fir
die Neuanfertigung von Diapositiven steht unsere reich-
haltige Bilder-Auswahl zu Diensten.

Jean Gaberell AG « Photo-Verlag « Thalwil

Telephon 92 04 17

Schulpavillons
System ,,HERAG*

aus vorfabrizierten, zerlegbaren Elementen.
Rasch montiert, gut isoliert.

Bestens geeignet zur Behebung der akuten
Raumnot.

Auskunft, Prospekt und Referenzen durch

Hecior Egger AG. Langenthal
Architekturbureau und Bauunternehmung
Telephon 063/23355

Bilder- und Planschrank «Eiche»

Ein unentbehrliches Hilfsmittel, um Bilder, Plane, Zeich-
nungen, Skizzen usw. rationell einzuordnen.

Ausfithrung: Eiche hell, solid und sauber gearbeitet

Grosse: Breite 130 cm

Zu jedem Schrank werden Aufhangerund Nietésen fiir 150
Dokumente, 1 kombinierte Loch- und Osenzange, Verstar-
kungsband sowie 150 farbige Kartenreiter mitgeliefert.

Verlangen Sie bitte Spezialofferte oder Vertreterbesuch!

ERNST INGOLD & CO., HERZOGENBUCHSEE

Das Spezialhaus fiir Schulbedarf — Fabrikation u. Verlag

(Schweizerfabrikat).

Hoéhe 115 cm
Tiefe 40 cm
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Pingstdreuden

durch den Einkauf im guten Ziircher Spezialgeschaft

Mitglieder! Beriicksichtigt fir Eure Einkaufe die nachstehenden bewéhrten Spezialfirmen

Bei Kauf oder Reparaturen von

Uhren, Bijouterien Eine wirklich ideale Schreibmaschine
wendet man sich am besten an das fii d
Uhren- und Bijouteriegeschaft ur den Lehrer

Rentsch & Co. Ziirich

Weinbergstrasse 1/3 beim Zentral
Ubl. Lehrer-Rabatt

ist die neue

Wo erhalten Sie den Prospekt fiir
GEIGENCELL . Krampfadernstriimpfe

TAn up‘% Verrlggf i
ausch Reparafuren | 7
%am;tatsgesdtaff

m .
Fachgeschaft schon ab

Fr. 285.'

; Ziirich  Seefeldsirasse 4

P BANZIGER
& CO. |
Seefeldstn5/I Ziirich8 |

~ BEIM STADTTHEATER ~

TEL.244329

Ausserlich von bestechender Eleganz, birgt sie im Innern
einen aussergewdhnlich robusten Mechanismus, so dass
trotz kleinem Format und geringem Gewicht auch bei grosser
Beanspruchung leicht und schnell geschrieben werden kann.

u.Gravier AG
In Geigenfragen kann nur der -

FACHMANN Ihr Beratersein! | i :
Erstklassige Referenzen | Limmatqguai 32 Ziirich 1 Tel. 326189

Unverbindliche Vorfilhrung oder Probestellung durch:

ROBERT

Klaviere - Musikalien . G U I E R
Schalliplatten

jetzt beim Central
Zzhringerstrasse 32

Bahnhofstrasse 893 ZURICH 1 Telephon (C51) 2346 64

Tel. 344844
= |

s :ramls‘wns-ghr:n . Bekannt durch gute

chmuck — Bestecke . 5 Qualititsstoffe,

aus dem Vertrauenshaus w feine und grobe Tiille

H.CLASS-SCHLATTERER VOBMANOE somie e

o ZUORICH 1 R 23
Seit1906 am Helvetiaplatz, Ziirich 1.stockH Tel.(I‘;‘.li11';vgffg973 Fanddricksiatle

Der neue Hut

elegant, gut und preiswert
aus dem guten Spezialgeschéft fir den Herrn

% RLCKEWER,

Zirich 1 Marktgasse 20/ Ecke Rindermarkt Zarich 1

Strehlgasse 4 und
BahnhofstraBe 82

ZUrich 1

I\1/73
e e

AS. Fachschriften-Verlag & Buchdruckersi

AZ



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 18. Mai 1956, Nummer 10-11

